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Abschnitt 1 

Land und Volk 

... 

Artikel 5 

Nationale Minderheiten und Volksgruppen 

(1) Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei; es entbindet nicht von den allgemeinen 
staatsbürgerlichen Pflichten. 
(2) Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung nationaler Minderheiten und 
Volksgruppen stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die 
nationale dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe haben Anspruch auf Schutz und 
Förderung. 
 

... 

Artikel 8 

Schulwesen 

(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. 
(2) Für die Aufnahme in die weiterführenden Schulen sind außer dem Wunsch der 
Erziehungsberechtigten nur Begabung und Leistung maßgebend. 
(3) Die öffentlichen Schulen fassen als Gemeinschaftsschulen die Schülerinnen und Schüler ohne 
Unterschied des Bekenntnisses und der Weltanschauung zusammen. 
(4) Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob ihre Kinder die Schule einer nationalen Minderheit 
besuchen sollen. 
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz. 

Artikel 9 

Schutz und Förderung der Kultur 

(1) Das Land schützt und fördert Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre. 
(2) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache. 
(3) Die Förderung der Kultur einschließlich des Sports, der Erwachsenenbildung, des 
Büchereiwesens und der Volkshochschulen ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände. 
 

... 
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